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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS (EU) 2016/1224 DES RATES 

vom 18. Juli 2016 

über den Abschluss des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik 
andererseits anlässlich des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, Ungarns, der Republik Malta, der 
Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 217 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 8, 

gestützt auf die Akte über den Beitritt von 2003, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits (im Folgenden „Protokoll“) ist am 
1. April 2015 im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten unterzeichnet worden. 

(2)  Das Protokoll sollte genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits anlässlich des Beitritts der Tschechischen Republik, 
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, Ungarns, der Republik Malta, 
der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union wird im Namen 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten genehmigt (1). 
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(1) Das Protokoll wird zusammen mit dem Beschluss über seine Unterzeichnung veröffentlicht. 



Artikel 2 

Der Präsident des Rates nimmt im Namen der Union die folgende Notifikation vor: 

„Infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 ist die Europäische Union an die Stelle 
der Europäischen Gemeinschaft getreten, deren Rechtsnachfolgerin sie ist; von diesem Zeitpunkt an übt sie alle 
Rechte der Europäischen Gemeinschaft aus und übernimmt alle ihre Verpflichtungen. Daher müssen alle 
Bezugnahmen auf „die Europäische Gemeinschaft“ oder auf „die Gemeinschaft“ im Text des Europa-Mittelmeer- 
Abkommens und des Protokolls, soweit angemessen, als Bezugnahmen auf „die Europäische Union“ oder „die Union“ 
gelesen werden.“ 

Artikel 3 

Der Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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BESCHLUSS (EU) 2016/1225 DES RATES 

vom 18. Juli 2016 

über den Abschluss des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik 
andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der Libanesischen 
Republik über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Libanesischen Republik an 

Programmen der Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 212 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (1), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Einklang mit dem Beschluss (EU) 2015/268 des Rates (2) wurde das Protokoll zum Europa-Mittelmeer- 
Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Libanesischen Republik andererseits (3) über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Libanesischen Republik über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Libanesischen Republik an 
Programmen der Union (im Folgenden „Protokoll“) am 9. Februar 2015 im Namen der Union unterzeichnet. 

(2)  Das Protokoll dient dazu, die finanziellen und technischen Regeln festzulegen, die der Libanesischen Republik die 
Teilnahme an bestimmten Programmen der Union ermöglichen. Der durch das Protokoll gebildete horizontale 
Rahmen enthält die Grundsätze für die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit und 
ermöglicht der Libanesischen Republik, Unterstützung, insbesondere finanzielle Unterstützung, von der Union 
entsprechend diesen Programmen zu erhalten. Diser Rahmen gilt lediglich für die Programme der Union, deren 
maßgebliche Rechtsgrundlagen die Möglichkeit einer Teilnahme der Libanesischen Republik vorsehen. Der 
Abschluss des Protokolls hat deshalb nicht die Ausübung von Befugnissen gemäß den verschiedenen 
sektorbezogenen Politiken zur Folge, die mit den Programmen verfolgt werden; die Befugnisse werden vielmehr 
bei der Einrichtung der Programme ausgeübt. 

(3)  Das Protokoll sollte im Namen der Union genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Libanesischen Republik über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der 
Libanesischen Republik an Programmen der Union wird im Namen der Union genehmigt (4). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates nimmt die Notifikation nach Artikel 10 des Protokolls im Namen der Union vor (5). 
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(1) Zustimmung erteilt am 23. Juni 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) Beschluss (EU) 2015/268 vom 17. Dezember 2014 über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — und vorläufige 

Anwendung des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union 
und der Libanesischen Republik über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme der Libanesischen Republik an Programmen der 
Union (ABl. L 47 vom 20.2.2015, S. 1). 

(3) ABl. L 143 vom 30.5.2006, S. 2. 
(4) Das Protokoll wurde gemeinsam mit dem Beschluss über die Unterzeichnung in ABl. L 47 vom 20.2.2015, S. 3 veröffentlicht. 
(5) Der Tag des Inkrafttretens des Protokolls wird auf Veranlassung des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 



Artikel 3 

Die Kommission wird ermächtigt, im Namen der Union die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen für die 
Teilnahme der Libanesischen Republik an jedem einzelnen Programm der Union, einschließlich des zu leistenden 
finanziellen Beitrags, festzulegen. Die Kommission hält die zuständige Arbeitsgruppe des Rates auf dem Laufenden. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  

28.7.2016 L 202/4 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/1226 DER KOMMISSION 

vom 4. Mai 2016 

zur Änderung des Anhangs IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die fakultativen vorbehaltenen Angaben für Olivenöl 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf 
Artikel 86, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission (2) sind die physikalischen, chemischen und 
organoleptischen Eigenschaften von Olivenölen und Oliventresterölen sowie Verfahren zur Beurteilung dieser 
Eigenschaften festgelegt. Diese Verfahren sowie die Grenzwerte für die Merkmale von Ölen werden im Einklang 
mit den Arbeiten im Rahmen des Internationalen Olivenölrats regelmäßig aktualisiert, um den wissenschaftlichen 
und technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

(2)  Am 26. November 2015 hat der Internationale Olivenölrat ein neues Verfahren zur organoleptischen Bewertung 
nativer Olivenöle angenommen, wodurch die fakultative Terminologie für die Etikettierung geändert wurde. 

(3)  Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthält die fakultativen vorbehaltenen Angaben. 

(4)  Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 4. Mai 2016 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission vom 11. Juli 1991 über die Merkmale von Olivenölen und Oliventresterölen sowie die 

Verfahren zu ihrer Bestimmung (ABl. L 248 vom 5.9.1991, S. 1). 



ANHANG 

„ANHANG IX 

FAKULTATIVE VORBEHALTENE ANGABEN 

Produktkategorie 
(Hinweis auf die Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur) Fakultative vorbehaltene Angabe 

Geflügelfleisch 

(KN-Code 0207, KN-Code 0210) 

gefüttert mit … % von … 

Hafermastgans 

extensive Bodenhaltung 

Freilandhaltung 

bäuerliche Freilandhaltung 

Freilandhaltung — unbegrenzter Auslauf 

Schlachtalter 

Mastdauer 

Eier 

(KN-Code 0407) 

frisch 

extra oder extra frisch 

Angabe der Art der Legehennenfütterung 

Olivenöl 

(KN-Code 1509) 

erste Kaltpressung 

Kaltextraktion 

Säuregehalt 

scharf 

Fruchtigkeit: reif oder grün 

bitter 

kräftig 

medium 

leicht 

ausgewogen 

mild“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1227 DER KOMMISSION 

vom 27. Juli 2016 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 über die Merkmale von Olivenölen und 
Oliventresterölen sowie die Verfahren zu ihrer Bestimmung 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf 
Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission (2) sind die chemischen und organoleptischen 
Eigenschaften von Olivenöl und Oliventresteröl sowie Verfahren zur Beurteilung dieser Eigenschaften festgelegt. 
Diese Verfahren werden auf der Grundlage der Stellungnahmen von Chemiesachverständigen und in 
Übereinstimmung mit den Arbeiten des Internationalen Olivenrates (im Folgenden „IOR“) regelmäßig aktualisiert. 

(2)  Um die Umsetzung der jüngsten vom IOR aufgestellten internationalen Normen auf Unionsebene zu 
gewährleisten, sollten das Verfahren zur Bestimmung von freien Säuren und das Verfahren zur organoleptischen 
Bewertung nativer Olivenöle, die in der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 festgelegt sind, aktualisiert werden. 

(3)  Die Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(4)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 wird wie folgt geändert:  

1. Anhang II erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung.  

2. Anhang XII wird gemäß dem Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. Juli 2016 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission vom 11. Juli 1991 über die Merkmale von Olivenölen und Oliventresterölen sowie die 

Verfahren zu ihrer Bestimmung (ABl. L 248 vom 5.9.1991, S. 1). 



ANHANG I 

„ANHANG II 

BESTIMMUNG DER FREIEN FETTSÄUREN, KALTVERFAHREN 

1.  GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH 

Dieses Verfahren beschreibt, wie die freien Fettsäuren in Olivenölen und Oliventresterölen bestimmt werden. Der 
Gehalt an freien Fettsäuren wird über den Säuregehalt in Prozent Ölsäure berechnet. 

2.  PRINZIP 

Die Probe wird in einem geeigneten Lösungsmittelgemisch gelöst, und die vorhandenen freien Säuren werden mit 
Kaliumhydroxid- oder Natriumhydroxidlösung titriert. 

3.  REAGENZIEN 

Alle Reagenzien müssen anerkannte Analysequalität aufweisen; als Wasser ist destilliertes Wasser oder Wasser 
gleicher Reinheit zu verwenden. 

3.1.  Diethylether; Ethanol 95 %ig (V/V), Mischung 1:1. 

Das Diethylether/Ethanol-Gemisch muss unmittelbar bei Gebrauch mit einer Kaliumhydroxidlösung (3.2) unter 
Zusatz von 0,3 ml Phenolphthaleinlösung (3.3) pro 100 ml Lösungsmittelgemisch neutralisiert werden. 

Anmerkung 1:  Diethylether ist leicht brennbar und kann explosive Peroxide bilden. Es muss daher unter besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen verwendet werden. 

Anmerkung 2:  Kann kein Diethylether benutzt werden, so kann auch ein Lösungsmittelgemisch aus Ethanol und 
Toluol verwendet werden. Eventuell kann Ethanol auch durch 2-Propanol ersetzt werden. 

3.2.  Titrierte ethanolische oder wässrige Kaliumhydroxid- bzw. Natriumhydroxidlösung, c(KOH) [bzw. c(NaOH)] etwa 
0,1 mol/l oder, falls erforderlich, c(KOH) [bzw. c(NaOH)] etwa 0,5 mol/l. Entsprechende Lösungen sind im Handel 
erhältlich. 

Die genaue Konzentration der Kaliumhydroxidlösung (bzw. der Natriumhydroxidlösung) muss bekannt sein und vor 
der Verwendung überprüft werden. Die Lösung sollte mindestens fünf Tage vorher hergestellt und in eine braune 
Flasche, die mit einem Gummistopfen verschlossen wird, dekantiert werden. Die Lösung muss farblos oder 
strohgelb gefärbt sein. 

Kommt es bei der Verwendung einer wässrigen Kaliumhydroxidlösung (bzw. Natriumhydroxidlösung) zu einer 
Phasentrennung, muss die wässrige Lösung durch eine ethanolische Lösung ersetzt werden. 

Anmerkung 3:  Eine stabile farblose Kaliumhydroxidlösung (bzw. Natriumhydroxidlösung) kann wie folgt hergestellt 
werden: 1 000 ml Ethanol oder Wasser mit 8 g Kaliumhydroxid (bzw. Natriumhydroxid) und 0,5 g 
Aluminiumspänen zum Kochen bringen und eine Stunde unter Rückfluss kochen. Sofort destillieren. 
Die erforderliche Menge Kaliumhydroxid (bzw. Natriumhydroxid) in dem Destillat lösen. Mehrere 
Tage stehen lassen und die klare überstehende Flüssigkeit von dem ausgefallenen Kaliumcarbonat 
(bzw. Natriumcarbonat) abdekantieren. 

Die Lösung kann auch ohne Destillation wie folgt hergestellt werden: 1 000 ml Ethanol (oder Wasser) mit 4 ml 
Aluminiumbutylat mehrere Tage stehen lassen. Die überstehende Flüssigkeit abdekantieren und die erforderliche 
Menge Kaliumhydroxid (bzw. Natriumhydroxid) darin lösen. Die Lösung ist gebrauchsfertig. 

3.3.  Phenolphthalein, Lösung von 10 g/l in 95-96 %igem Ethanol (v/v) oder Alkaliblau 6B oder Thymolphthalein, 
Lösung von 20 g/l in 95-96 %igem Ethanol (v/v). Bei sehr stark gefärbten Ölen ist Alkaliblau oder Thymolphthalein 
zu verwenden. 
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4.  GERÄTE 

Übliche Laborgeräte u. a.: 

4.1.  Analysenwaage; 

4.2.  250-ml-Erlenmeyerkolben; 

4.3.  10-ml-Bürette, Klasse A, mit 0,05-ml-Graduierung, oder gleichwertige automatische Bürette. 

5.  VERFAHREN 

5.1.  Vorbereitung der Probe zur Analyse 

Wenn die Probe trüb ist, sollte sie gefiltert werden. 

5.2.  Probeneinwaage 

Die Größe der Einwaage richtet sich nach dem zu erwartenden Säuregehalt gemäß nachstehender Tabelle: 

Erwarteter Säuregehalt 
(Ölsäuregehalt g/100g) Masse der Probe (g) Wiegegenauigkeit (g) 

0 bis 2 10 0,02 

> 2 bis 7,5 2,5 0,01 

> 7,5 0,5 0,001  

Die Probe in den Erlenmeyerkolben (4.2) einwiegen. 

5.3.  Bestimmung des Säuregehalts 

Die Probe (5.2) in 50 bis 100 ml der zuvor neutralisierten Diethylether-Ethanol-Mischung (3.1) lösen. 

Mit der Kaliumhydroxidlösung (bzw. der Natriumhydroxidlösung) 0,1 mol/l (3.2) (siehe Anmerkung 4) unter 
Schütteln bis zum Umschlag des Indikators titrieren (die Färbung des Farbindikators muss mindestens 10 Sekunden 
anhalten). 

Anmerkung 4:  Sind mehr als 10 ml der Kaliumhydroxidlösung (bzw. der Natriumhydroxidlösung) 0,1 mol/l 
erforderlich, ist die 0,5-mol/l-Lösung zu verwenden oder die Masse der Probe entsprechend dem 
erwarteten Gehalt an freien Säuren und der vorgeschlagenen Tabelle anzupassen. 

Anmerkung 5:  Wird die Lösung während der Titration trüb, so ist eine ausreichende Menge Lösungsmittel (3.1) 
zuzufügen, bis die Lösung wieder klar ist. 

Eine zweite Bestimmung des Säuregehalts wird nur vorgenommen, wenn das erste Ergebnis über dem festgelegten 
Grenzwert für die entsprechende Ölkategorie liegt. 

6.  DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Die Säure als Gehalt an Ölsäure in Gewichtsprozent berechnet sich wie folgt: 

V � c �
M

1 000
�

100
m

¼
V � c � M

10 � m 
Dabei ist: 

V  = Volumen der verwendeten titrierten Kaliumhydroxidlösung (bzw. Natriumhydroxidlösung) in ml, 

c  = genaue Konzentration der verwendeten titrierten Kaliumhydroxidlösung (bzw. Natriumhydroxidlösung) 
in mol/l, 

M  = 282 g/mol, die Molmasse in Gramm je mol Ölsäure, 

m  = Masse der Probe in g. 
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Der Ölsäuregehalt wird wie folgt angegeben: 

a)  auf zwei Dezimalstellen genau bei Werten von 0 bis einschließlich 1; 

b)  auf eine Dezimalstelle genau bei Werten von 1 bis einschließlich 100.“  
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ANHANG II 

Anhang XII der Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 wird wie folgt geändert:  

1. Abschnitt 3.3 erhält folgende Fassung: 

„3.3.  Fakultative Terminologie bei der Etikettierung 

Auf Antrag kann der Prüfungsleiter bescheinigen, dass die bewerteten Öle nach Intensität und Wahrnehmung 
der Attribute den Definitionen und Intervallen ausschließlich für die nachstehenden Bezeichnungen 
entsprechen. 

Positive Attribute (fruchtig, bitter und scharf): Je nach Intensität der Wahrnehmung: 

—  intensiv, wenn der Median des betreffenden Attributs größer als 6 ist; 

—  mittel, wenn der Median des betreffenden Attributs zwischen 3 und 6 liegt; 

—  leicht, wenn der Median des betreffenden Attributs kleiner als 3 ist. 

Fruchtigkeit  Gesamtheit der von der Olivensorte abhängigen, unmittelbar und/oder retronasal 
wahrgenommenen charakteristischen Geruchsmerkmale eines Öls aus gesunden, frischen 
Oliven, bei dem weder grüne noch reife Fruchtigkeit vorherrscht. 

Grüne Fruchtigkeit  Gesamtheit der von der Olivensorte abhängigen, unmittelbar und/oder retronasal 
wahrgenommenen charakteristischen Geruchsmerkmale eines Öls aus grünen, gesunden, 
frischen Oliven, das an grüne Früchte erinnert. 

Reife Fruchtigkeit  Gesamtheit der von der Olivensorte abhängigen, unmittelbar und/oder retronasal 
wahrgenommenen charakteristischen Geruchsmerkmale eines Öls aus gesunden, frischen 
Oliven, das an reife Früchte erinnert. 

Ausgewogen  Ein Öl, das nicht unausgewogen ist. Ausgewogenheit bezeichnet den olfaktorisch- 
gustatorischen und taktilen Sinneseindruck bei einem Öl, in dem der Median des Attributs 
‚bitter‘ und der des Attributs ‚scharf‘ nicht mehr als zwei Punkte größer ist als der Median 
des Attributs ‚fruchtig‘. 

Mildes Öl  Ein Öl, in dem der Median des Attributs ‚bitter‘ und der des Attributs ‚scharf‘ kleiner oder 
gleich 2 sind. 

Bezeichnungen je nach Intensität der Wahrnehmung: 

Bezeichnungen, für die eine Bescheinigung 
über eine organoleptische Prüfung vorzu

legen ist 
Median des Attributs 

Fruchtigkeit — 

Reife Fruchtigkeit — 

Grüne Fruchtigkeit — 

Leichte Fruchtigkeit Kleiner als 3 

Mittlere Fruchtigkeit Zwischen 3 und 6 

Intensive Fruchtigkeit Größer als 6 

Leichte reife Fruchtigkeit Kleiner als 3 

Mittlere reife Fruchtigkeit Zwischen 3 und 6 

28.7.2016 L 202/11 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Bezeichnungen, für die eine Bescheinigung 
über eine organoleptische Prüfung vorzu

legen ist 
Median des Attributs 

Intensive reife Fruchtigkeit Größer als 6 

Leichte grüne Fruchtigkeit Kleiner als 3 

Mittlere grüne Fruchtigkeit Zwischen 3 und 6 

Intensive grüne Fruchtigkeit Größer als 6 

Leichte Bitterkeit Kleiner als 3 

Mittlere Bitterkeit Zwischen 3 und 6 

Intensive Bitterkeit Größer als 6 

Leichte Schärfe Kleiner als 3 

Mittlere Schärfe Zwischen 3 und 6 

Intensive Schärfe Größer als 6 

Ausgewogenes Öl Der Median des Attributs ‚bitter‘ und der Median des Attributs ‚scharf‘ 
sind nicht mehr als 2 Punkte größer als der Median des Attributs 

‚fruchtig‘. 

Mildes Öl Der Median des Attributs ‚bitter‘ und der Median des Attributs ‚scharf‘ 
sind nicht größer als 2.“   

2. Abschnitt 9.1.1 erhält folgende Fassung: 

„9.1.1.  Der Prüfer nimmt das Glas zur Hand, hält es dabei mit dem Uhrglas bedeckt schräg und schwenkt es dabei 
einmal ganz um, damit die Innenseite möglichst ganz benetzt wird. Danach lüftet er das Uhrglas und inhaliert 
das Bukett der Probe in ruhigen und langen Zügen durch die Nase, um das Öl zu bewerten. Das eigentliche 
Riechen sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern. Gelangt der Prüfer innerhalb dieser Zeit nicht zu einem 
Urteil, legt er eine kleine Pause ein und macht einen weiteren Versuch. 

Nach dem Riechen prüft er das Flavour (Gesamtsinneseindruck aus Geruchs-, Geschmacks- und 
Tastempfindung). Dazu nippt er einen kleinen Schluck Öl von etwa 3 ml. Sehr wichtig ist, dass alle 
geschmacksempfindlichen Teile des Mundes mit dem Öl benetzt werden, vom vorderen Teil des Mundes und 
der Zungenspitze über die Ränder des Zungenrückens bis zur Zungenwurzel und zur Kehle, da die 
Geschmackswahrnehmung und die taktilen Wahrnehmungen an verschiedenen Stellen der Zunge, des 
Gaumens und der Kehle unterschiedlich stark sind. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass genügend Olivenöl von der Zungenspitze bis zum Gaumen und zur 
Zungenwurzel langsam verteilt wird, wobei auf die Reihenfolge des Auftretens der Bitterkeit und der Schärfe 
zu achten ist. Anderenfalls kann es bei manchen Olivenölen vorkommen, dass beide Sinneseindrücke nicht 
wahrgenommen werden oder die Bitterkeit von der Schärfe verdeckt wird. 

Durch kurzes, wiederholtes Einsaugen von Luft durch den Mund wird die Probe in der gesamten Mundhöhle 
verteilt, sodass die flüchtigen Aromastoffe zwangsläufig über den Gaumen in die Nase gelangen. 

Anmerkung: Nimmt der Prüfer bei einer Probe keine Fruchtigkeit wahr und liegt die Intensität des die 
Einstufung bestimmenden negativen Attributs bei 3,5 oder weniger, kann der Prüfungsleiter beschließen, dass 
die Tester die Probe bei Raumtemperatur erneut analysieren (COI/T.20/Doc. Nr. 6/Rev. 1, September 2007, 
Abschnitt 3 — Allgemeine Vorschriften für die Einrichtung eines Testraums); dabei muss er die Umgebungs
bedingungen und den Begriff der Raumtemperatur genau festlegen. Hat die Probe Raumtemperatur erreicht, 
sollte der Prüfer diese erneut bewerten, um ausschließlich zu prüfen, ob Fruchtigkeit wahrgenommen wird. 
Falls dies der Fall ist, sollte die entsprechende Intensität angegeben werden. 

Auch die taktile Wahrnehmung von Schärfe sollte berücksichtigt werden. Dafür ist es ratsam, das Öl hinunter
zuschlucken.“ 
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3. Abschnitt 9.4 erhält folgende Fassung: 

„9.4.  Einstufung der Öle 

Das Öl wird entsprechend dem Median der festgestellten Mängel und dem Median des Attributs „fruchtig“ in die 
nachstehenden Kategorien eingestuft. Der Median der Mängel ist definiert als der Median des mit der stärksten 
Intensität wahrgenommenen Mangels. Der Median der Mängel und der Median der Fruchtigkeit werden mit 
einer Dezimalstelle ausgedrückt. 

Für die Einstufung des Öls wird der Wert des Medians der Mängel und des Medians der Fruchtigkeit mit den 
nachstehend aufgeführten Referenzintervallen verglichen. Die Grenzen dieser Intervalle wurden unter 
Berücksichtigung des Fehlers der Methode festgesetzt und gelten daher als absolut. Eine entsprechende Software 
gestattet eine visuelle Darstellung der Einstufung in tabellarischer oder grafischer Form. 

a)  Natives Olivenöl extra: Der Median der Mängel ist 0, und der Median des Attributs „fruchtig“ ist größer 
als 0. 

b)  Natives Olivenöl: Der Median der Mängel ist größer als 0, aber nicht größer als 3,5, und der Median des 
Attributs „fruchtig“ ist größer als 0. 

c)  Lampantöl: Der Median der Mängel ist größer als 3,5 oder der Median der Mängel ist nicht größer als 3,5, 
und der Median des Attributs „fruchtig“ ist gleich 0. 

Anmerkung 1:  Ist der Median des Attributs „bitter“ und/oder der des Attributs „scharf“ größer als 5,0, so 
vermerkt der Prüfungsleiter dies auf der Prüfbescheinigung. 

Im Falle von Bewertungen im Rahmen von Konformitätskontrollen wird ein Test vorgenommen. 
Im Fall von Gegenbewertungen muss die Analyse zweimal in verschiedenen Prüfgängen 
stattfinden. Die Ergebnisse dieser Doppelanalyse müssen statistisch homogen sein (siehe 
Abschnitt 9.5). Ist dies nicht der Fall, muss die Probe erneut zweimal analysiert werden. Der 
endgültige Wert des Medians der Einstufungsattribute wird anhand des Durchschnitts der beiden 
Mediane berechnet.“  

4. Folgender Abschnitt 9.5 wird eingefügt: 

„9.5.  Kriterien für die Annahme bzw. das Verwerfen von Doppelanalysen 

Der nachstehend definierte standardisierte Fehler wird herangezogen, um zu ermitteln, ob die beiden Ergebnisse 
einer Doppelanalyse homogen bzw. statistisch verwertbar sind: 

En ¼
Me1 − Me2j j
2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
U2

1 þ U2
2

p

Dabei sind Me1 und Me2 die Mediane der Doppelanalyse (d. h. der ersten und der zweiten Prüfung) und U1 
und U2 die erweiterten Unsicherheiten für die beiden Werte, die wie folgt gemäß der Anlage berechnet werden: 

U1 = c × s* und s* ¼
ðCVr � Me1Þ

100 

Für die erweiterte Unsicherheit ist c gleich 1,96; folglich: 

U1 = 0,0196 × CVr × Me1. 

Dabei ist CVr der robuste Variationskoeffizient. 

Damit die beiden ermittelten Werte als nicht statistisch unterschiedlich gelten, muss En gleich oder weniger als 
1,0 sein.“  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1228 DER KOMMISSION 

vom 27. Juli 2016 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind 
in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. Juli 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA  162,7 

ZZ  162,7 

0707 00 05 TR  116,3 

ZZ  116,3 

0709 93 10 TR  140,0 

ZZ  140,0 

0805 50 10 AR  171,7 

AU  158,0 

CL  204,9 

MA  157,0 

TR  164,0 

UY  138,1 

ZA  182,0 

ZZ  168,0 

0806 10 10 BR  269,1 

EG  267,6 

MA  244,9 

ZZ  260,5 

0808 10 80 AR  159,9 

BR  106,8 

CL  129,2 

CN  74,5 

NZ  142,7 

US  157,1 

ZA  97,9 

ZZ  124,0 

0808 30 90 AR  110,7 

CL  132,7 

NZ  171,3 

TR  175,0 

ZA  107,5 

ZZ  139,4 

0809 10 00 TR  198,1 

ZZ  198,1 

0809 29 00 TR  259,3 

US  535,2 

ZA  271,2 

ZZ  355,2 
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(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0809 30 10, 0809 30 90 TR  166,5 

ZZ  166,5 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1229 DER KOMMISSION 

vom 27. Juli 2016 

zur Erteilung der im Rahmen der mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 für den 
Teilzeitraum vom Juli 2016 eröffneten Zollkontingente zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf 
Artikel 188, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 der Kommission (2) wurden Einfuhrzollkontingente für 
Reis und Bruchreis, die nach Ursprungsländern aufgeschlüsselt und gemäß Anhang I derselben Durchführungs
verordnung auf mehrere Teilzeiträume aufgeteilt wurden, eröffnet und wurde deren Verwaltung festgelegt. 

(2)  Der Monat Juli ist für das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 
vorgesehene Kontingent der dritte Teilzeitraum und für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c und d derselben 
Durchführungsverordnung vorgesehenen Kontingente der zweite Teilzeitraum. 

(3)  Aus den Mitteilungen gemäß Artikel 8 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 geht 
hervor, dass sich die in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats Juli 2016 gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
genannten Durchführungsverordnung eingereichten Anträge für die Kontingente mit den laufenden 
Nummern 09.4154 und 09.4166 auf eine Menge beziehen, die die verfügbare Menge übersteigt. Es ist daher zu 
bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, indem der auf die beantragte Menge 
der betreffenden Kontingente anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (3) berechnet wird. 

(4)  Aus diesen Mitteilungen geht außerdem hervor, dass sich die in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats Juli 
2016 gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 eingereichten Anträge für die 
Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 
09.4150 — 09.4152 und 09.4153 auf eine Menge beziehen, die die verfügbare Menge unterschreitet. 

(5)  Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 sollten auch die für die 
Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 
09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 und 09.4166 verfügbaren Gesamtmengen für den 
folgenden Teilzeitraum festgesetzt werden. 

(6)  Um eine effiziente Verwaltung des Verfahrens für die Erteilung der Einfuhrlizenzen zu gewährleisten, sollte diese 
Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Den in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats Juli 2016 eingereichten Einfuhrlizenzanträgen für Reis der 
Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4154 und 09.4166 gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1273/2011 wird für die beantragten Mengen stattgegeben, auf die der im Anhang der vorliegenden Verordnung 
festgesetzte Zuteilungskoeffizient angewendet wird. 
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kontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13). 



(2) Die für den folgenden Teilzeitraum im Rahmen der Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4127 — 
09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 und 
09.4166 gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 verfügbare Gesamtmenge wird im Anhang der 
vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. Juli 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Für den Teilzeitraum des Monats Juli 2016 zuzuteilende Mengen und für den folgenden 
Teilzeitraum verfügbare Mengen gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 

a)  Kontingent von halbgeschliffenem oder vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 1006 30 gemäß Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011: 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient für den 
Teilzeitraum Juli 2016 

Für den Teilzeitraum September 
2016 verfügbare Gesamtmenge 

(in kg) 

Vereinigte Staaten von 
Amerika 

09.4127 — (1) 18 693 108 

Thailand 09.4128 — (1) 570 921 

Australien 09.4129 — (1) 502 800 

Andere Ursprungsländer 09.4130 — (2) 0 

(1)  Die Anträge beziehen sich auf Mengen, die die verfügbaren Mengen unterschreiten oder ihnen entsprechen: Somit kann allen 
Anträgen stattgegeben werden. 

(2)  Keine verfügbare Menge für diesen Teilzeitraum.  

b) Kontingent von geschältem Reis des KN-Codes 1006 20 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 1273/2011: 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient für den 
Teilzeitraum Juli 2016 

Für den Teilzeitraum Oktober 
2016 verfügbare Gesamtmenge 

(in kg) 

Alle Ursprungsländer 09.4148 — (1) 578 000 

(1)  Keine Anwendung des Zuteilungskoeffizienten für diesen Teilzeitraum: Der Kommission wurde kein Lizenzantrag übermittelt.  

c) Kontingent von Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 1273/2011: 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient für den Teilzeitraum Juli 
2016 

Thailand 09.4149 — (1) 

Australien 09.4150 — (2) 

Guyana 09.4152 — (2) 

Vereinigte Staaten von 
Amerika 

09.4153 — (1) 

Andere Ursprungsländer 09.4154 8,905159 % 

(1)  Die Anträge beziehen sich auf Mengen, die die verfügbaren Mengen unterschreiten oder ihnen entsprechen: Somit kann allen 
Anträgen stattgegeben werden. 

(2)  Keine Anwendung des Zuteilungskoeffizienten für diesen Teilzeitraum: Der Kommission wurde kein Lizenzantrag übermittelt.  

d)  Kontingent von halbgeschliffenem oder vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 1006 30 gemäß Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe d der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011: 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient für den 
Teilzeitraum Juli 2016 

Für den Teilzeitraum September 
2016 verfügbare Gesamtmenge 

(in kg) 

Thailand 09.4112 — (1) 7 410 

Vereinigte Staaten von 
Amerika 

09.4116 — (1) 0 
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Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient für den 
Teilzeitraum Juli 2016 

Für den Teilzeitraum September 
2016 verfügbare Gesamtmenge 

(in kg) 

Indien 09.4117 — (1) 23 603 

Pakistan 09.4118 — (1) 7 334 

Andere Ursprungsländer 09.4119 — (1) 5 239 

Alle Ursprungsländer 09.4166 0,597830 % 0 

(1)  Keine verfügbare Menge für diesen Teilzeitraum.   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2016/1230 DES RATES 

vom 12. Juli 2016 

zur Feststellung, dass Portugal auf die Empfehlung des Rates vom 21. Juni 2013 nicht mit 
wirksamen Maßnahmen reagiert hat 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 126 Absatz 8, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 126 des Vertrags müssen die Mitgliedstaaten übermäßige öffentliche Defizite vermeiden. 

(2)  Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur 
Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaffung 
von Arbeitsplätzen förderlich ist. Zum Stabilitäts- und Wachstumspakt gehört die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 
des Rates (1), die verabschiedet wurde, um die umgehende Korrektur übermäßiger gesamtstaatlicher Defizite zu 
fördern. 

(3)  Der Rat stellte auf Vorschlag der Kommission am 2. Dezember 2009 im Einklang mit Artikel 126 Absatz 6 des 
Vertrags fest, dass in Portugal ein übermäßiges Defizit bestand, und gab im Einklang mit Artikel 126 Absatz 7 
des Vertrags und Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 eine Empfehlung zur Korrektur des übermäßigen 
Defizits bis spätestens 2013 ab (2). Nachdem die portugiesischen Behörden die Union, die Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets und den Internationalen Währungsfonds (IWF) um Finanzhilfe ersucht hatten, gewährte 
der Rat Portugal einen finanziellen Beistand der Union (3). Die Vereinbarung über spezifische wirtschaftspolitische 
Auflagen („Memorandum of Understanding“) zwischen der Kommission und den portugiesischen Behörden 
wurde am 17. Mai 2011 unterzeichnet. Seitdem hat der Rat auf der Grundlage von Artikel 126 Absatz 7 des 
Vertrags zwei neue Empfehlungen an Portugal gerichtet (am 9. Oktober 2012 und am 21. Juni 2013), mit denen 
die Frist für die Korrektur des übermäßigen Defizits bis 2014 bzw. 2015 verlängert wurde. In beiden 
Empfehlungen hielt der Rat fest, dass Portugal wirksame Maßnahmen ergriffen habe, jedoch unerwartete 
nachteilige wirtschaftliche Ereignisse mit sehr ungünstigen Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen 
eingetreten seien. 

(4)  Um das gesamtstaatliche Defizit bis 2015 auf glaubhafte und nachhaltige Weise unter den Referenzwert von 3 % 
des BIP zu senken, empfahl der Rat Portugal, a) das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2013 auf 5,5 % des BIP, im 
Jahr 2014 auf 4,0 % des BIP und im Jahr 2015 auf 2,5 % des BIP zu senken, was ausgehend von der im Mai 
2013 von den Kommissionsdienststellen vorgelegten Aktualisierung des Wirtschaftsausblicks für Portugal einer 
Verbesserung des strukturellen Saldos von 0,6 % des BIP im Jahr 2013, von 1,4 % des BIP im Jahr 2014 und von 
0,5 % des BIP im Jahr 2015 entspricht; b) Maßnahmen im Umfang von 3,5 % des BIP umzusetzen, um das 
Defizit im Jahr 2013 auf 5,5 % des BIP zu begrenzen; dazu gehören die im Haushaltsgesetz 2013 festgelegten 
Maßnahmen sowie zusätzliche, im Nachtragshaushalt enthaltene Maßnahmen, nämlich eine Verringerung der 
Lohn- und Gehaltskosten, eine effizientere öffentliche Verwaltung, ein geringerer Staatsverbrauch und die bessere 
Verwendung von Unionsmitteln; c) auf der Grundlage der Überprüfung der öffentlichen Ausgaben dauerhafte 
Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von mindestens 2 % des BIP zu verabschieden, um 2014 ein 
gesamtstaatliches Defizit von 4,0 % des BIP zu erreichen, sowie auf eine Straffung und Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung hinzuarbeiten, indem Redundanzen bei Funktionen und Einrichtungen des öffentlichen 
Sektors abgebaut, die Nachhaltigkeit des Rentensystems verbessert und in einzelnen Fachministerien gezielt 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen 
Defizit (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 6). 

(2) Alle Dokumente zum Defizitverfahren gegen Portugal sind zu finden unter: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_ 
governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm 

(3) Durchführungsbeschluss 2011/344/EU des Rates vom 17. Mai 2011 über einen finanziellen Beistand der Union für Portugal (ABl. L 159 
vom 17.6.2011, S. 88). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm
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Kosten eingespart werden; d) die dauerhaften Konsolidierungsmaßnahmen zu verabschieden, die erforderlich sind, 
um das für 2015 empfohlene Defizitziel von 2,5 % des BIP zu erreichen. Ferner wurde Portugal empfohlen, die 
Reform der öffentlichen Finanzverwaltung mit unverändertem Elan vorantreiben, indem es das Haushaltsrah
mengesetz bis Ende 2013 überarbeitet mit dem Ziel, die Haushaltsverfahren, die Grundsätze der 
Haushaltsführung, die Rechenschaftspflicht, die Transparenz und die Vereinfachung weiter zu verbessern, und 
auch weiterhin Anstrengungen zur Begrenzung der Eventualverbindlichkeiten aus staatseigenen Unternehmen und 
öffentlich-privaten Partnerschaften zu unternehmen. 

(5)  In der im Mai 2013 aktualisierten Wirtschaftsprognose der Kommission für Portugal, die der Empfehlung des 
Rates vom 21. Juni 2013 zugrunde lag, war für 2013 mit einem Rückgang der portugiesischen Wirtschaft um 
2,3 % gerechnet worden, bevor die Wirtschaft in den zwei nachfolgenden Jahren um 0,6 % bzw. 1,5 % zulegen 
sollte. Für die Jahre 2013 und 2014 wurde ein nominales BIP-Wachstum von – 0,6 % bzw. 1,8 % prognostiziert, 
und im darauf folgenden Jahr sollte es den Projektionen zufolge bei 2,7 % liegen. 

(6)  In seiner Empfehlung vom 21. Juni 2013 setzte der Rat die Frist für die Ergreifung wirksamer Maßnahmen 
gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 auf den 1. Oktober 2013 fest. Gemäß Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 wurde Portugal von einer Pflicht zur gesonderten 
Berichterstattung im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit ausgenommen und erstattete im 
Rahmen seines makroökonomischen Anpassungsprogramms Bericht. 

(7)  In späteren Bewertungen wurden die Gefahren einer Nichterfüllung der Empfehlung des Rates vom 21. Juni 2013 
unterstrichen. Ausgehend von seiner Bewertung des Stabilitätsprogramms von 2015, der ersten Bewertung nach 
dem Ende des makroökonomischen Anpassungsprogramms, stellte der Rat im Juli 2015 fest, dass die Gefahr 
bestand, dass Portugal die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht einhalten würde. Die 
Kommission gelangte in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsentwurf Portugals für 2015 ebenfalls zu dem Schluss, 
dass Portugal Gefahr lief, die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht einzuhalten. Die 
Kommission wies insbesondere darauf hin, dass die fristgerechte Korrektur des übermäßigen Defizits bis 2015 
gefährdet sei. Darüber hinaus wies die Kommission darauf hin, dass die strukturellen Anstrengungen hinter den in 
der Empfehlung genannten zurückblieben und dass 2015 zusätzliche strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen als 
Grundlage für eine glaubwürdige und nachhaltige Korrektur des übermäßigen Defizits erforderlich seien. 

(8)  Eine neue Bewertung der Maßnahmen, die Portugal aufgrund der Empfehlung des Rates vom 21. Juni 2013 zur 
Korrektur des übermäßigen Defizits bis zum Jahr 2015 ergriffen hat, führt zu folgenden Schlussfolgerungen: 

—  Nach der Datenmeldung zum gesamtstaatlichen Defizit 2015 und ihrer Bewertung durch die Kommission 
(Eurostat) lag das Defizit 2015 bei 4,4 % des BIP und damit über dem im Vertrag festgesetzten Referenzwert 
von 3 % des BIP. Die Differenz gegenüber dem Referenzwert war vor allem auf eine Maßnahme zur Stützung 
des Finanzsektors im Zusammenhang mit der Abwicklung der Banif (Banco Internacional do Funchal, S.A.) 
Ende 2015 zurückzuführen, die eine negative Auswirkung im Umfang von 1,4 % des BIP auf das öffentliche 
Defizit hatte. Unter Berücksichtigung dieses Elements zusammen mit den einmaligen Einnahmenpositionen 
hätte das Defizit ohne einmalige Maßnahmen noch immer gerade über dem im Vertrag festgesetzten 
Referenzwert gelegen. 

—  Die kumulative Verbesserung des strukturellen Saldos im Zeitraum von 2013 bis 2015 wird auf 1,1 % des 
BIP geschätzt und liegt somit signifikant unter den vom Rat empfohlenen 2,5 % des BIP. Bereinigt um die 
Auswirkungen des revidierten Wachstumspotenzials und der Mehr- oder Mindereinnahmen gegenüber dem 
Basisszenario, das der Empfehlung zugrunde liegt, geht die kumulative Verbesserung deutlich auf – 0,1 % des 
BIP zurück. 

—  Der Betrag der bis Juni 2014 durchgeführten Maßnahmen entsprach den Vorgaben des makroökonomischen 
Anpassungsprogramms. Danach wurde der Betrag der dauerhaften Konsolidierungsmaßnahmen, mit denen 
die Haushaltsziele für 2014 erreicht werden sollten, nach und nach von den zur Zeit des Haushaltsplans 
2014 vorgesehen 2,3 % des BIP signifikant auf rund 1,5 % des BIP in der Prognose für den Haushalt 2015 
gesenkt. Damit bleibt der Betrag der Maßnahmen deutlich hinter der Empfehlung zurück, im Jahr 2014 
zusätzliche Maßnahmen im Umfang von mindestens 2,0 % des BIP zu treffen. Für das Jahr 2015 wurde der 
Betrag der dauerhaften haushaltspolitischen Konsolidierungsmaßnahmen weiter auf etwa 0,6 % des BIP 
gesenkt, und das Gesamtziel wurde auf 2,7 % des BIP festgesetzt. Die geplanten strukturellen Konsolidierungs
maßnahmen waren somit unzureichend, um das für 2015 empfohlene Defizitziel von 2,5 % des BIP zu 
erreichen. Das tatsächliche Defizit 2015 hat bestätigt, dass die geplanten Maßnahmen unzureichend waren. 

—  Insgesamt betrachtet wurde die Verbesserung des Gesamtdefizits seit Juni 2014 vom Wirtschaftsaufschwung 
und von geringeren Zinsausgaben aufgrund der Niedrigzinsphase getragen. Unerwartete Mehreinnahmen 
wurden nicht für einen rascheren Abbau des Defizits eingesetzt, und das Volumen der strukturellen 
Konsolidierungsmaßnahmen reichte nicht aus, um die Ziele zu erreichen. 

—  Seit der Empfehlung des Rates vom 21. Juni 2013 ist der gesamtstaatliche Bruttoschuldenstand mit 129,2 % 
des BIP am Ende des Jahres 2013, 130,2 % des BIP im Jahr 2014 und 129,0 % des BIP im Jahr 2015 gemäß 
der Frühjahrsprognose 2016 der Kommission weitgehend stabil. 
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—  Die haushaltspolitischen Strukturreformen sind in den meisten Bereichen gut vorangekommen, wenn auch 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das Haushaltsrahmengesetz wurde überarbeitet und gestärkt und wird 
im September 2018 vollständig in Kraft treten. Um Steuerbetrug und -hinterziehung einzudämmen und die 
Steuerverwaltung zu reformieren, wurden erhebliche Anstrengungen unternommen. Die langfristige 
Tragfähigkeit des Rentensystems wurde in den letzten Jahren verbessert, doch nach wie vor bestehen kurz- 
und mittelfristige Herausforderungen. Die Reform des Gesundheitssystems zur Gewährleistung der 
Tragfähigkeit des nationalen Gesundheitsdienstes geht in einem angemessenen Tempo voran. In den 
vergangenen Jahren wurden Reformen in der öffentlichen Verwaltung zur Verbesserung der Finanzverwaltung 
auf regionaler und lokaler Ebene sowie Reformen der öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) und 
staatseigenen Unternehmen umgesetzt, insbesondere während des makroökonomischen Anpassungs
programms. 

(9)  Daraus lässt sich schließen, dass die Maßnahmen, die Portugal aufgrund der Empfehlung des Rates vom 21. Juni 
2013 ergriffen hat, unzureichend waren. Portugal hat sein übermäßiges Defizit nicht bis zum Jahr 2015 beseitigt. 
Die haushaltspolitischen Anstrengungen bleiben weit hinter den Empfehlungen des Rates zurück — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Portugal hat auf die Empfehlung des Rates vom 21. Juni 2013 hin keine wirksamen Maßnahmen getroffen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Portugiesische Republik gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
P. KAŽIMÍR  
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BESCHLUSS (EU) 2016/1231 DES RATES 

vom 18. Juli 2016 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem Regionalen 
Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln eingesetzten Gemischten 
Ausschuss über den Antrag Georgiens auf Beitritt als Vertragspartei zu dem Übereinkommen zu 

vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (1) (im Folgenden 
„Übereinkommen“) trat am 1. Dezember 2012 in Kraft. 

(2)  Nach Artikel 5 Absatz 1 des Übereinkommens können Drittländer Vertragspartei des Übereinkommens werden, 
sofern zwischen dem Bewerberland oder -gebiet und mindestens einer Vertragspartei ein Freihandelsabkommen 
mit Präferenzursprungsregeln geschlossen wurde. 

(3)  Am 23. September 2015 hat Georgien dem Verwahrer dieses Übereinkommens einen schriftlichen Beitrittsantrag 
vorgelegt. 

(4)  Georgien hat ein Freihandelsabkommen mit zwei Vertragsparteien des Übereinkommens — der Union und der 
Republik Türkei — geschlossen und erfüllt damit die Voraussetzung nach Artikel 5 Absatz 1 des 
Übereinkommens für die Aufnahme als Vertragspartei. 

(5)  Gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b des Übereinkommens beschließt der durch das Übereinkommen 
eingerichtete Gemischte Ausschuss (im Folgenden „Gemischter Ausschuss“) über Einladungen an Drittländer, 
diesem Übereinkommen beizutreten. 

(6)  Der Standpunkt der Union im Gemischten Ausschuss sollte daher auf dem beigefügten Beschlussentwurf 
beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem durch das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa- 
Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln eingerichteten Gemischten Ausschuss hinsichtlich des Antrags Georgiens auf Beitritt 
als Vertragspartei zu dem Übereinkommen zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemischten 
Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Die Vertreter der Europäischen Union im Gemischten Ausschuss können geringfügigen technischen Änderungen des im 
Entwurf beigefügten Beschlusses zustimmen, ohne dass ein neuer Beschluss des Rates erforderlich ist. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
G. MATEČNÁ  
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ENTWURF  

BESCHLUSS Nr. … DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES DES REGIONALEN ÜBEREINKOMMENS 
ÜBER PAN-EUROPA-MITTELMEER-PRÄFERENZURSPRUNGSREGELN 

vom … 

über den Antrags Georgiens auf Beitritt als Vertragspartei zu dem Regionalen Übereinkommen 
über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (1), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 5 Absatz 1 des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 
(im Folgenden „Übereinkommen“) können Drittländer Vertragspartei dieses Übereinkommens werden, sofern 
zwischen dem Bewerberland oder -gebiet und mindestens einer Vertragspartei ein Freihandelsabkommen mit Prä
ferenzursprungsregeln geschlossen wurde. 

(2)  Am 23. September 2015 hat Georgien dem Verwahrer des Übereinkommens einen schriftlichen Beitrittsantrag 
vorgelegt. 

(3)  Georgien hat ein Freihandelsabkommen mit zwei Vertragsparteien des Übereinkommens — der Europäischen 
Union und der Republik Türkei — geschlossen und erfüllt damit die Voraussetzung nach Artikel 5 Absatz 1 des 
Übereinkommens für die Aufnahme als Vertragspartei. 

(4)  Gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b des Übereinkommens beschließt der Gemischte Ausschuss über 
Einladungen an Drittländer, diesem Übereinkommen beizutreten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Georgien wird eingeladen, dem Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 
beizutreten. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Gemischten Ausschusses 

Der Vorsitzende  
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BESCHLUSS (EU) 2016/1232 DES RATES 

vom 18. Juli 2016 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union im Stabilitäts- und 
Assoziationsrat, der gemäß dem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo * 
andererseits eingesetzt wurde, im Hinblick auf den Beschluss des Stabilitäts- und Assoziationsrates 

zur Annahme seiner Geschäftsordnung zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit Artikel 31 
Absatz 1, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 217 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit Artikel 126 des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo* andererseits (1) (im Folgenden „Abkommen“) wird 
ein Stabilitäts- und Assoziationsrat eingesetzt. 

(2)  In Artikel 127 Absatz 2 des Abkommens ist festgelegt, dass sich der Stabilitäts- und Assoziationsrat eine 
Geschäftsordnung gibt. 

(3)  In Artikel 129 Absatz 1 des Abkommens ist vorgesehen, dass der Stabilitäts- und Assoziationsrat von einem 
Stabilitäts- und Assoziationsausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) unterstützt wird. 

(4)  In Artikel 129 Absätze 2 und 3 des Abkommens ist ebenfalls vorgesehen, dass der Stabilitäts- und 
Assoziationsrat in seiner Geschäftsordnung Arbeitsweise und Aufgaben des Ausschusses festlegt und dass der 
Stabilitäts- und Assoziationsrat seine Befugnisse dem Ausschuss übertragen kann. 

(5)  Nach Artikel 131 des Abkommens kann der Stabilitäts- und Assoziationsrat Sonderausschüsse oder -gremien 
einsetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Außerdem ist vorgesehen, dass der Stabilitäts- 
und Assoziationsrat in seiner Geschäftsordnung die Zusammensetzung und die Aufgaben dieser Ausschüsse oder 
Gremien sowie deren Arbeitsweise festlegt. 

(6)  Es ist wichtig, regelmäßige und förmliche Konsultationen mit den Mitgliedstaaten durchzuführen und ihre 
Standpunkte zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten sollten daher eingeladen werden, an allen Tagungen des 
Stabilitäts- und Assoziationsrates als Teil der Delegation der Europäischen Union teilzunehmen. 

(7)  Die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 
Vertreter“) werden die Bemühungen des Kosovo um eine Normalisierung seiner Beziehungen zu Serbien 
aufmerksam und kontinuierlich beobachten und über diesen Gegenstand gegebenenfalls — mindestens jedoch 
zweimal jährlich — berichten. 

(8)  Nach Artikel 140 Absatz 4 des Abkommens kann die Union Maßnahmen ergreifen, die sie für angemessen hält, 
einschließlich der vollständigen oder teilweisen Aussetzung des Abkommens mit sofortiger Wirkung, wenn das 
Kosovo gegen wesentliche Grundsätze im Sinne der Artikel 5 und 13 des Abkommens verstößt. Jede 
diesbezügliche Empfehlung oder jeder diesbezügliche Beschluss des Stabilitäts- und Assoziationsrats sowie die von 
der Kommission und dem Hohen Vertreter über die Bemühungen des Kosovo um Normalisierung seiner 
Beziehungen zu Serbien vorgelegten Berichte sollten bei einem etwaigen Vorschlag der Kommission zur 
Aussetzung des Abkommens nach Artikel 140 Absatz 4 des Abkommens berücksichtigt werden. 

28.7.2016 L 202/27 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN- 
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 

(1) ABl. L 71 vom 16.3.2016, S. 3. 



(9)  Keine Ausdrücke, Formulierungen oder Begriffsbestimmungen, die in diesem Beschluss und seinen Anhängen 
oder in den Beschlüssen und Empfehlungen sowie weiteren Dokumenten, einschließlich der Protokolle, die durch 
den Stabilitäts- und Assoziationsrat angenommen werden, verwendet werden stellt eine Anerkennung des Kosovo 
durch einzelne Mitgliedstaaten dar, sofern diese nicht zuvor einen solchen Schritt unternommen haben. 

(10)  Bei Eingang von Dokumenten, die von den kosovarischen Behörden auf der Grundlage dieses Abkommens 
ausgestellt wurden, können die innerstaatlichen Verfahren der Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen. 

(11)  Der Standpunkt, der im Namen der Union im Stabilitäts- und Assoziationsrat zum Beschluss des Stabilitäts- und 
Assoziationsrat zur Festlegung seiner Geschäftsordnung zu vertreten ist sollte festgelegt werden. 

(12)  Der Standpunkt, der Union im Stabilitäts- und Assoziationsrat sollte daher auf dem beigefügten Beschlussentwurf 
beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im Stabilitäts- und Assoziationsrat, der gemäß Artikel 126 des 
Abkommens eingesetzt wurde, zu vertreten ist, beruht auf dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf eines Beschlusses 
des Stabilitäts- und Assoziationsrats. 

Technische Änderungen an diesem Beschlussentwurf können ohne weiteren Beschluss des Rates angenommen werden. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten werden eingeladen, an den Tagungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates als Teil der Delegation der 
Europäischen Union teilzunehmen. Sie erhalten darüber hinaus sämtliche Unterlagen, die dem Stabilitäts- und 
Assoziationsrat übermittelt wurden oder die dieser ausgestellt hat. Die Mitgliedstaaten übermitteln dem Hohen Vertreter 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik im Einklang mit dessen Befugnissen nach den Verträgen und dessen 
Eigenschaft als Präsident des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ die dafür erforderlichen Informationen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
G. MATEČNÁ  
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BESCHLUSS Nr. 1/2016 DES STABILITÄTS- UND ASSOZIATIONSRATES EU — KOSOVO * 

vom [Datum] 

zur Annahme seiner Geschäftsordnung 

DER STABILITÄTS- UND ASSOZIATIONSRAT — 

gestützt auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo * andererseits (im Folgenden „Abkommen“), insbesondere auf die 
Artikel 126, 127, 129 und 131, 

in der Erwägung, dass das Abkommen am 1. April 2016 in Kraft getreten ist — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Vorsitz 

Der Vorsitz im Stabilitäts- und Assoziationsrat wird von den Vertragsparteien abwechselnd für die Dauer von 
12 Monaten geführt. Die erste Vorsitzperiode beginnt mit dem Tag der ersten Tagung des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates und endet am 31. Dezember desselben Jahres. 

Artikel 2 

Tagungen 

Entsprechend der üblichen Praxis für Stabilitäts- und Assoziationsräte — auch hinsichtlich der Vertretungsebene und des 
Ortes — tagt der Stabilitäts- und Assoziationsrat einmal jährlich. Sondertagungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates 
können auf Antrag einer Vertragspartei nach Vereinbarung der Vertragsparteien abgehalten werden. Die Tagungen des 
Stabilitäts- und Assoziationsrates werden von den Sekretären des Stabilitäts- und Assoziationsrates gemeinsam im 
Benehmen mit dem Vorsitz einberufen. 

Artikel 3 

Delegationen 

Vor jeder Tagung teilen die Vertragsparteien dem Vorsitz die voraussichtliche Zusammensetzung ihrer Delegation mit. 
Ein Vertreter der Europäischen Investitionsbank (EIB) nimmt als Beobachter an den Tagungen des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates teil, wenn Punkte auf der Tagesordnung stehen, die die EIB betreffen. Der Stabilitäts- und 
Assoziationsrat kann auch andere Personen zur Teilnahme an seinen Tagungen einladen, um Informationen zu 
besonderen Themen einzuholen. 

Artikel 4 

Sekretariat 

Ein Beamter des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union und ein Beamter der Vertretung des Kosovo in 
Belgien nehmen gemeinsam die Sekretariatsgeschäfte des Stabilitäts- und Assoziationsrates wahr. 
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Artikel 5 

Schriftverkehr 

Die für den Stabilitäts- und Assoziationsrat bestimmten Schreiben sind an den Vorsitz des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates unter der Anschrift des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union zu richten. 

Beide Sekretäre sorgen für die Übermittlung der Schreiben an den Vorsitz des Stabilitäts- und Assoziationsrates und 
gegebenenfalls für die Weiterleitung an die anderen Mitglieder des Stabilitäts- und Assoziationsrates. Die weitergeleiteten 
Schreiben werden dem Generalsekretariat der Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst und der Vertretung 
des Kosovo in Belgien übermittelt. 

Die Mitteilungen des Vorsitzes des Stabilitäts- und Assoziationsrates werden von den beiden Sekretären den Adressaten 
und gegebenenfalls den in Absatz 2 genannten anderen Mitgliedern des Stabilitäts- und Assoziationsrates übermittelt. 

Artikel 6 

Öffentlichkeit 

Sofern nichts anderes beschlossen wird, sind die Tagungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates nicht öffentlich. 

Artikel 7 

Tagesordnung 

(1) Der Vorsitzende stellt für jede Sitzung eine vorläufige Tagesordnung auf. Sie wird den in Artikel 5 genannten 
Empfängern von den Sekretären des Stabilitäts- und Assoziationsrates spätestens 15 Tage vor Beginn der Tagung 
übermittelt. Die vorläufige Tagesordnung enthält die Punkte, für die die Aufnahmeanträge dem Vorsitz spätestens 
21 Tage vor Beginn der Tagung zugegangen sind, wobei nur die Punkte in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen 
werden, für die den Sekretären die Unterlagen spätestens am Tag der Versendung dieser Tagesordnung übermittelt 
worden sind. Die Tagesordnung wird vom Stabilitäts- und Assoziationsrat zu Beginn jeder Tagung angenommen. Für die 
Aufnahme von Punkten, die nicht auf der vorläufigen Tagesordnung stehen, ist die Zustimmung beider Vertragsparteien 
erforderlich. 

(2) Der Vorsitzende kann die in Absatz 1 genannten Fristen im Benehmen mit den beiden Vertragsparteien verkürzen, 
um den Erfordernissen des Einzelfalls gerecht zu werden. 

Artikel 8 

Protokoll 

Die beiden Sekretäre fertigen über jede Tagung einen Protokollentwurf an. In dem Protokoll wird in der Regel zu jedem 
Tagesordnungspunkt Folgendes vermerkt: 

—  die dem Stabilitäts- und Assoziationsrat vorgelegten Unterlagen, 

—  die Erklärungen, die von Mitgliedern des Stabilitäts- und Assoziationsrates zu Protokoll gegeben worden sind, 

—  die gefassten Beschlüsse, die ausgesprochenen Empfehlungen, die verabschiedeten Erklärungen und die 
angenommenen Schlussfolgerungen. 
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Der Protokollentwurf wird dem Stabilitäts- und Assoziationsrat zur Annahme vorgelegt. Nach Genehmigung wird das 
Protokoll vom Vorsitz und von den beiden Sekretären unterzeichnet. Das Protokoll wird in das Archiv des Generals
ekretariats des Rates der Europäischen Union aufgenommen, das als Verwahrer für die Dokumente der Assoziation 
dient. Eine beglaubigte Abschrift wird jedem der in Artikel 5 genannten Empfänger zugeleitet. 

Artikel 9 

Beschlüsse und Empfehlungen 

(1) Unbeschadet der Artikel 2 und 5 des Abkommens fasst der Stabilitäts- und Assoziationsrat seine Beschlüsse und 
verabschiedet seine Empfehlungen im Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat 
kann im schriftlichen Verfahren Beschlüsse fassen oder Empfehlungen aussprechen, sofern die beiden Vertragsparteien 
dies vereinbaren. 

(2) Die Beschlüsse und Empfehlungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates im Sinne des Artikels 128 des 
Abkommens tragen die Überschrift „Beschluss“ bzw. „Empfehlung“, gefolgt von der laufenden Nummer, dem Datum 
ihrer Annahme sowie der Bezeichnung ihres Gegenstands. Die Beschlüsse und Empfehlungen des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates werden vom Vorsitz unterzeichnet und von den beiden Sekretären beglaubigt. Die Beschlüsse und 
Empfehlungen werden jedem der in Artikel 5 genannten Empfänger übermittelt. Jede Vertragspartei kann beschließen, 
die Beschlüsse und Empfehlungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates in ihrer amtlichen Veröffentlichung zu 
veröffentlichen. 

Artikel 10 

Sprachen 

Die Amtssprachen des Stabilitäts- und Assoziationsrates sind die verbindlichen Sprachen des Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommens. Sofern nichts anderes beschlossen wird, stützt sich der Stabilitäts- und Assoziationsrat bei 
seinen Beratungen auf Unterlagen, die in diesen Sprachen abgefasst sind. 

Artikel 11 

Kosten 

Die Europäische Union und das Kosovo tragen die Kosten für Personal, Reise und Aufenthalt sowie für Post und 
Telekommunikation, die ihnen aus ihrer Teilnahme an den Tagungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates entstehen. Die 
Kosten für den Dolmetscherdienst während der Tagungen und für die Übersetzung und Vervielfältigung von Unterlagen 
sowie sonstige Kosten für die Organisation der Tagungen werden von der Vertragspartei getragen, die die Tagung 
ausrichtet. 

Artikel 12 

Stabilitäts- und Assoziationsausschuss 

(1) Es wird ein Stabilitäts- und Assoziationsausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) eingesetzt, der den Stabilitäts- und 
Assoziationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt. Er setzt sich aus Vertretern der Europäischen Union 
einerseits und aus Vertretern des Kosovo andererseits zusammen, bei denen es sich normalerweise um hohe Beamte 
handelt. 

(2) Der Ausschuss bereitet die Tagungen und Beratungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates vor, führt 
gegebenenfalls die Beschlüsse des Stabilitäts- und Assoziationsrates durch und gewährleistet generell die Kontinuität der 
Beziehungen im Rahmen der Assoziation und die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens. Er prüft alle ihm vom 
Stabilitäts- und Assoziationsrat vorgelegten Fragen sowie alle sonstigen Fragen, die sich bei der laufenden Durchführung 
des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens ergeben. Er legt dem Stabilitäts- und Assoziationsrat Vorschläge oder 
Beschluss- oder Empfehlungsentwürfe zur Annahme vor. 
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(3) Sieht das Abkommen eine Konsultationspflicht oder eine Konsultationsmöglichkeit vor, so können diese 
Konsultationen im Ausschuss stattfinden. Die Konsultationen können im Stabilitäts- und Assoziationsrat fortgesetzt 
werden, sofern die beiden Vertragsparteien dies vereinbaren. 

(4) Die Geschäftsordnung des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses ist diesem Beschluss als Anhang beigefügt. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Stabilitäts-und Assoziationsrats 

Der Vorsitzende  
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ANHANG 

des 

BESCHLUSSES Nr. 1/2016 DES STABILITÄTS- UND ASSOZIATIONSRATES EU — KOSOVO * 

vom [Datum] 

Geschäftsordnung des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses 

Artikel 1 

Vorsitz 

Der Vorsitz im Stabilitäts- und Assoziationsausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) wird von den Vertragsparteien 
abwechselnd für die Dauer von 12 Monaten geführt. Die erste Vorsitzperiode beginnt mit dem Tag der ersten Tagung 
des Stabilitäts- und Assoziationsrates und endet am 31. Dezember desselben Jahres. 

Artikel 2 

Tagungen 

Der Ausschuss tritt nach Vereinbarung der beiden Vertragsparteien zusammen, wenn die Umstände dies erfordern. 
Termin und Ort der Sitzungen des Ausschusses werden von den beiden Vertragsparteien vereinbart. Die Sitzungen des 
Ausschusses werden vom Vorsitz einberufen. 

Artikel 3 

Delegationen 

Vor jeder Tagung teilen die Vertragsparteien dem Vorsitz die voraussichtliche Zusammensetzung ihrer Delegation mit. 

Artikel 4 

Sekretariat 

Ein Beamter der Europäischen Kommission und ein Beamter des Kosovo nehmen gemeinsam die Sekretariatsgeschäfte 
des Ausschusses wahr. Alle an den Vorsitz des Ausschusses gerichteten Mitteilungen und alle Mitteilungen des Vorsitzes, 
die in diesem Beschluss vorgesehen sind, sind den Sekretären des Ausschusses und den Sekretären und dem Vorsitz des 
Stabilitäts- und Assoziationsrates zu übermitteln. 

Artikel 5 

Öffentlichkeit 

Sofern nichts anderes beschlossen wird, sind die Sitzungen des Ausschusses nicht öffentlich. 

Artikel 6 

Tagesordnung 

(1) Der Vorsitzende stellt für jede Sitzung eine vorläufige Tagesordnung auf. Sie wird den in Artikel 4 genannten 
Empfängern von den Sekretären des Ausschusses spätestens 30 Tage vor Beginn der Sitzung übermittelt. Die vorläufige 
Tagesordnung enthält die Punkte, für die die Aufnahmeanträge dem Vorsitz spätestens 35 Arbeitstage vor Beginn der 
Sitzung zugegangen sind, wobei nur die Punkte in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen werden, für die den 
Sekretären die Unterlagen spätestens am Tag der Versendung dieser Tagesordnung übermittelt worden sind. Der 
Ausschuss kann Sachverständige zur Teilnahme an seinen Sitzungen einladen, um Informationen zu besonderen Themen 
einzuholen. Die Tagesordnung wird vom Ausschuss zu Beginn jeder Sitzung angenommen. Für die Aufnahme von 
Punkten, die nicht auf der vorläufigen Tagesordnung stehen, ist die Zustimmung beider Vertragsparteien erforderlich. 
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(2) Der Vorsitzende kann die in Absatz 1 genannten Fristen im Benehmen mit den beiden Vertragsparteien verkürzen, 
um den Erfordernissen des Einzelfalls gerecht zu werden. 

Artikel 7 

Protokoll 

Über jede Sitzung wird anhand einer vom Vorsitz zu erstellenden Zusammenfassung der Schlussfolgerungen des 
Ausschusses ein Protokoll angefertigt. Nach der Annahme durch den Ausschuss wird das Protokoll vom Vorsitz und von 
den beiden Sekretären unterzeichnet und von beiden Vertragsparteien zu den Akten genommen. Eine Abschrift des 
Protokolls wird den in Artikel 4 genannten Empfängern zugeleitet. 

Artikel 8 

Beschlüsse und Empfehlungen 

In den besonderen Fällen, in denen der Ausschuss vom Stabilitäts- und Assoziationsrat nach Artikel 128 des 
Abkommens ermächtigt worden ist, Beschlüsse zu fassen oder Empfehlungen auszusprechen, werden diese Rechtsakte 
gemäß Artikel 9 der Geschäftsordnung des Stabilitäts- und Assoziationsrates erlassen. 

Artikel 9 

Kosten 

Die Europäische Union und das Kosovo tragen die Kosten für Personal, Reise und Aufenthalt sowie für Post und 
Telekommunikation, die ihnen aus ihrer Teilnahme an den Sitzungen des Ausschusses entstehen. Die Kosten für den 
Dolmetscherdienst während der Sitzungen und für die Übersetzung und Vervielfältigung von Unterlagen sowie sonstige 
Kosten für die Organisation der Sitzungen werden von der Vertragspartei getragen, die die Sitzungen ausrichtet. 

Artikel 10 

Unterausschüsse und Arbeitsgruppen 

Der Ausschuss kann Unterausschüsse oder Arbeitsgruppen einsetzen, die ihm unterstehen. Sie erstatten dem Ausschuss 
nach jeder ihrer Sitzungen Bericht. Der Ausschuss kann die Auflösung bestehender Unterausschüsse oder 
Arbeitsgruppen beschließen, ihr Mandat festlegen oder ändern oder weitere Unterausschüsse und Arbeitsgruppen 
einsetzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Diese Unterausschüsse und Arbeitsgruppen sind nicht 
befugt, Beschlüsse zu fassen.  
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ANHANG    

ENTWURF  

BESCHLUSS Nr. 1/2016 DES STABILITÄTS- UND ASSOZIATIONSAUSSCHUSSES EU — 
KOSOVO * 

vom [Tag, Monat] 2016 

zur Einsetzung von Unterausschüssen und Arbeitsgruppen 

DER STABILITÄTS- UND ASSOZIATIONSAUSSCHUSS — 

gestützt auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Kosovo * andererseits, insbesondere auf Artikel 130, 

gestützt auf seine Geschäftsordnung, insbesondere auf Artikel 10 — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Einziger Artikel 

Es werden die in Anhang I aufgeführten Unterausschüsse und Arbeitsgruppen eingesetzt. Ihr Mandat ist in Anhang II 
festgelegt. 

Geschehen zu … am [Tag Monat] 2016. 

Im Namen des Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses 

Der Vorsitzende  
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ANHANG I 

System multidisziplinärer Unterausschüsse 

Bezeichnung Themen Artikel des Abkommens 

1.  Handel, Industrie, Zoll und 
Steuern 

Freier Warenverkehr Art. 20 

Gewerbliche Erzeugnisse Art. 21-25 

Handelsfragen Art. 36-49 

Normung, Messwesen, Akkreditierung, Zertifizie
rung, Konformitätsbewertung und Marktaufsicht 

Art. 80 

Industrielle Zusammenarbeit Art. 99 

KMU Art. 100 

Tourismus Art. 101 

Zoll Art. 104 

Steuern Art. 105 

Ursprungsregeln Protokoll III 

Gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich Protokoll IV 

2. Landwirtschaft und Fische
rei 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse Art. 26, 28 29, 33, 34 und 37 

Fischereierzeugnisse Art. 31 und 32 der Anhänge IV 
& V 

Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse Art. 27 und Protokoll I 

Wein Art. 30 und Protokoll II 

Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftli
che und Fischereierzeugnisse und Lebensmittel, 
ausgenommen Wein und Spirituosen 

Art. 35 

Agrar- und Ernährungswirtschaft, Tier- und Pflan
zengesundheit 

Art. 102 

Zusammenarbeit im Fischereibereich Art. 103 

3. Binnenmarkt und Wettbe
werb 

Niederlassungsrecht Art. 50-54 

Erbringung von Dienstleistungen Art. 55-60 

28.7.2016 L 202/36 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Bezeichnung Themen Artikel des Abkommens  

Sonstige Fragen des Titels V des Abkommens Art. 61-73 

Annäherung und Gesetzesvollzug Art. 74 

Wettbewerb Art. 75-76 

Geistiges und gewerbliches Eigentum Art. 77-78 

Öffentliches Beschaffungswesen Art. 79 

Bank-, Versicherungs- und andere Finanzdienstleis
tungen 

Art. 96 

Verbraucherschutz Art. 81 

4. Wirtschafts- und Finanzfra
gen und Statistik 

Laufende Zahlungen und Kapitalverkehr Art. 64-66 

Wirtschaftspolitik Art. 94 

Zusammenarbeit im Bereich der Statistik Art. 95 

Investitionsförderung und Investitionsschutz Art. 98  

Finanzielle Zusammenarbeit Art. 121-125 

5. Recht, Freiheit und Sicher
heit 

Ausbau der Institutionen und Stärkung der Rechts
staatlichkeit 

Art. 83 

Grundrechte, einschließlich Nichtdiskriminierung 
und Datenschutz 

Art. 3, 4 und 84 

Justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsa
chen 

Art. 83 

Visa, Grenz- und Gebietskontrollen, Asyl und Mig
ration 

Art. 85-86 

Verhinderung und Bekämpfung der illegalen Ein
wanderung; Rückübernahme 

Art. 87-88 

Geldwäsche Art. 89 

Drogen Art. 90 

Terrorismusbekämpfung Art. 92 

Bekämpfung des organisierten Verbrechens und an
derer Straftaten 

Art. 91 
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Bezeichnung Themen Artikel des Abkommens 

6. Innovation, Informations
gesellschaft und Sozialpoli
tik    

Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit Art. 82 

Zusammenarbeit im sozialen Bereich Art. 106 

Allgemeine und berufliche Bildung Art. 107 

Kulturelle Zusammenarbeit Art. 108 

Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich Art. 109  

Informationsgesellschaft Art. 110  

Elektronische Kommunikationsnetze und -dienste Art. 111  

Information und Kommunikation Art. 112  

Forschung und technologische Entwicklung Art. 118 

7.  Verkehr, Energie, Umwelt 
und Regionalentwicklung 

Verkehr Art. 113  

Energie Art. 114  

Umwelt Art. 115  

Klimawandel Art. 116  

Katastrophenschutz Art. 117 

Regionale und lokale Entwicklung Art. 119  

System der Arbeitsgruppen 

Arbeitsgruppe Themen Artikel des Abkommens 

Arbeitsgruppe für die Reform 
der öffentlichen Verwaltung 

Reform der öffentlichen Verwaltung Art. 120 

Arbeitsgruppe für die Norma
lisierung der Beziehungen (1) 

Sichtbare und nachhaltige Verbesserung der Bezie
hungen des Kosovo zu Serbien und wirksame Zu
sammenarbeit mit der GSVP-Mission der EU 

Art. 5 

(1) Diese Arbeitsgruppe ist kein Ersatz für den Dialog zwischen Pristina und Belgrad, der unter der Schirmherrschaft des Hohen Vertre
ters geführt wird.   
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ANHANG II 

Mandat der Unterausschüsse und der Arbeitsgruppen EU — Kosovo * 

Zusammensetzung und Vorsitz 

Der Unterausschuss für die Reform der öffentlichen Verwaltung (PAR) und die Arbeitsgruppe für die Normalisierung der 
Beziehungen setzen sich aus Vertretern der Europäischen Kommission, des Europäischen Auswärtigen Dienstes und — 
im Fall der Arbeitsgruppe für die Normalisierung — aus Vertretern des Kosovo zusammen. Der Vorsitz wird 
abwechselnd von den beiden Vertragsparteien geführt. Die Mitgliedstaaten werden unterrichtet und zu den Sitzungen der 
Unterausschüsse und der Arbeitsgruppen für die Reform der öffentlichen Verwaltung und für die Normalisierung der 
Beziehungen eingeladen. 

Sekretariat 

Ein Beamter der Europäischen Kommission oder — im Falle der Arbeitsgruppe zur Normalisierung — des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes, und ein Beamter des Kosovo nehmen gemeinsam die Sekretariatsgeschäfte der Unterausschüsse 
und der Arbeitsgruppen wahr. 

Alle die Unterausschüsse und Arbeitsgruppen betreffenden Mitteilungen sind den Sekretären des betreffenden Unteraus
schusses und der Arbeitsgruppe zu übermitteln. 

Sitzungen 

Die Unterausschüsse und die Arbeitsgruppen treten nach Vereinbarung der beiden Vertragsparteien zusammen, wenn die 
Umstände dies erfordern. Termin und Ort der jeweiligen Sitzung des Unterausschusses oder der Arbeitsgruppe werden 
von den beiden Vertragsparteien vereinbart. 

Mit Zustimmung beider Vertragsparteien können die Unterausschüsse und die Arbeitsgruppen Sachverständige zu ihren 
Sitzungen einladen, um Informationen zu besonderen Themen einzuholen. 

Tagesordnung und Unterlagen 

Der Vorsitzende und die Sekretäre stellen für jede Sitzung spätestens 30 Arbeitstage vor Beginn der Sitzung eine 
vorläufige Tagesordnung auf. 

Die vorläufige Tagesordnung enthält die Punkte, für die den Sekretären spätestens 35 Tage vor Beginn der Sitzung ein 
Aufnahmeantrag zugegangen ist. 

Nach der Einigung auf die vorläufige Tagesordnung für die jeweilige Sitzung und spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn 
der Sitzung legt der Sekretär des Kosovo dem Sekretär der Europäischen Kommission oder — im Falle der Arbeitsgruppe 
für die Normalisierung der Beziehungen — dem Sekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes die notwendigen 
schriftlichen Unterlagen zu den in der vorläufigen Tagesordnung vereinbarten Punkten vor. 

Wird die in Absatz 3 genannte Frist nicht eingehalten, so wird die Sitzung automatisch ohne weitere Mitteilung abgesagt. 

Themen 

Die Unterausschüsse erörtern die in der Tabelle „System multidisziplinärer Unterausschüsse“ aufgeführten Themen aus 
den unter das Abkommen fallenden Bereichen. Im Rahmen aller Themen werden die Fortschritte bei der Annäherung, 
Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften bewertet. Die Unterausschüsse prüfen die Probleme, die sich in 
den betreffenden Bereichen ergeben, und schlagen mögliche Schritte vor. 

Die Unterausschüsse dienen auch als Foren, in denen der Besitzstand näher erläutert und die Fortschritte überprüft 
werden, die das Kosovo im Einklang mit den im Abkommen übernommenen Verpflichtungen bei der Angleichung an 
den Besitzstand erzielt hat. 
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* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN- 
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 



Die Arbeitsgruppe zur Reform der öffentlichen Verwaltung erörtert Fragen im Zusammenhang mit der Reform der 
öffentlichen Verwaltung und schlägt mögliche Schritte vor. Die Arbeitsgruppe zur Normalisierung erörtert Fragen im 
Zusammenhang mit der sichtbaren und nachhaltigen Verbesserung der Beziehungen des Kosovo zu Serbien und der 
wirksamen Zusammenarbeit mit der GSVP-Mission vor Ort, und schlägt mögliche Schritte vor. 

Protokoll 

Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt und anschließend genehmigt. Der Sekretär des Unterausschusses bzw. 
der Arbeitsgruppe übermittelt dem Sekretär des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses eine Abschrift des Protokolls. 

Öffentlichkeit 

Sofern nichts anderes beschlossen wird, sind die Sitzungen der Unterausschüsse und der Arbeitsgruppen nicht öffentlich.  
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BESCHLUSS (EU) 2016/1233 DES RATES 

vom 26. Juli 2016 

zur Ernennung eines von der Republik Zypern vorgeschlagenen Mitglieds und eines von der 
Republik Zypern vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses der Regionen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der zyprischen Regierung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 26. Januar, 5. Februar und 23. Juni 2015 die Beschlüsse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) 
und (EU) 2015/994 (3) zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer Stellvertreter für 
den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis 25. Januar 2020 erlassen. 

(2)  Infolge des Ablaufs der Amtszeit von Herrn Georgios GEORGIOU ist der Sitz eines Mitglieds des Ausschusses der 
Regionen frei geworden. 

(3)  Infolge der Ernennung von Herrn Kyriakos CHATZITTOFIS zum Mitglied des Ausschusses der Regionen ist der Sitz 
eines stellvertretenden Mitglieds frei geworden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Folgende Personen werden im Ausschuss der Regionen für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis zum 25. Januar 2020 
ernannt: 

a)  zum Mitglied: 

—  Herr Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios, 

und 

b)  zum stellvertretenden Mitglied: 

—  Herr Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. LAJČÁK  
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(1) Beschluss (EU) 2015/116 des Rates vom 26. Januar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 20 vom 27.1.2015, S. 42). 

(2) Beschluss (EU) 2015/190 des Rates vom 5. Februar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
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(3) Beschluss (EU) 2015/994 des Rates vom 23. Juni 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 70). 



BESCHLUSS (EU) 2016/1234 DES RATES 

vom 26. Juli 2016 

zur Ernennung von zwei von der Italienischen Republik vorgeschlagenen stellvertretenden 
Mitgliedern des Ausschusses der Regionen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der italienischen Regierung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 26. Januar 2015, 5. Februar 2015 und 23. Juni 2015 die Beschlüsse (EU) 2015/116 (1), (EU) 
2015/190 (2) und (EU) 2015/994 (3) zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis 25. Januar 2020 erlassen. 

(2)  Infolge des Ablaufs der Mandate, auf deren Grundlage Herr Carlo FIDANZA (Assessore di Veleso (CO)) und Herr 
Giuseppe VARACALLI (Sindaco del Comune di Gerace (RC)) vorgeschlagen worden waren, sind zwei Sitze von stellver
tretenden Mitgliedern des Ausschusses der Regionen frei geworden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ernannt werden zu stellvertretenden Mitgliedern des Ausschusses der Regionen für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis 
zum 25. Januar 2020: 

—  Sig. Carlo FIDANZA, Consigliere del Comune di Rosazza (BI) (Mandatsänderung) und 

—  Sig. Giuseppe VARACALLI, Consigliere del Comune di Gerace (RC) (Mandatsänderung). 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Juli 2016. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. LAJČÁK  
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(1) Beschluss (EU) 2015/116 des Rates vom 26. Januar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 20 vom 27.1.2015, S. 42). 

(2) Beschluss (EU) 2015/190 des Rates vom 5. Februar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 31 vom 7.2.2015, S. 25). 

(3) Beschluss (EU) 2015/994 des Rates vom 23. Juni 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 70). 



DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2016/1235 DER KOMMISSION 

vom 26. Juli 2016 

zur Zulassung eines Laboratoriums in der Republik Korea für die Durchführung serologischer 
Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2016) 4665) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Entscheidung 2000/258/EG des Rates vom 20. März 2000 zur Bestimmung eines spezifischen Instituts, 
das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwut
impfstoffe verantwortlich ist (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Entscheidung 2000/258/EG wurde die Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Nancy, 
Frankreich, als spezifisches Institut bestimmt, das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der 
serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe verantwortlich ist. Die AFSSA wurde 
inzwischen in die Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) in 
Frankreich integriert. 

(2)  Die Entscheidung 2000/258/EG sieht unter anderem vor, dass die ANSES die Laboratorien in Drittländern 
bewertet, die die Zulassung zur Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von 
Tollwutimpfstoffen beantragt haben. 

(3)  Die Zulassung, die dem Impfstofflaboratorium Choong Ang in Daejeon am 9. Februar 2007 gemäß der 
Entscheidung 2000/258/EG erteilt worden war, wurde gemäß dem Beschluss 2010/436/EU der Kommission (2) 
aufgrund des negativen Bewertungsberichts der ANSES vom 29. September 2015 über dieses Laboratorium, der 
der Kommission vorgelegt wurde, entzogen. 

(4)  Die zuständige Behörde der Republik Korea hat die erneute Zulassung des Impfstofflaboratoriums Choong Ang 
in Daejeon beantragt, und ANSES hat für dieses Laboratorium einen positiven Bewertungsbericht mit Datum 
21. März 2016 erstellt und der Kommission vorgelegt. 

(5)  Diesem Laboratorium sollte daher eine Zulassung für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der 
Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen erteilt werden. 

(6)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das nachstehende Laboratorium erhält gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Entscheidung 2000/258/EG eine Zulassung für die 
Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und 
Frettchen: 

Impfstofflaboratorium Choong Ang 
1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu 
Daejeon, 34055 
Republik Korea 

28.7.2016 L 202/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 79 vom 30.3.2000, S. 40. 
(2) Beschluss 2010/436/EU der Kommission vom 9. August 2010 zur Durchführung der Entscheidung 2000/258/EG des Rates im Hinblick 

auf Befähigungstests zum Zweck der Aufrechterhaltung von Laboratorien erteilten Zulassungen für die Durchführung serologischer 
Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe (ABl. L 209 vom 10.8.2010, S. 19). 



Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt ab dem 1. August 2016. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 26. Juli 2016 

Für die Kommission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Mitglied der Kommission  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2016/1236 DER KOMMISSION 

vom 27. Juli 2016 

zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der Einträge für Estland, Lettland, Litauen und Polen 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2016) 4983) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen 
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt (1), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und 
tierzüchterischen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf 
den Binnenmarkt (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs (3), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Durchführungsbeschluss 2014/709/EU der Kommission (4) sind tierseuchenrechtliche Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten festgelegt. Im Anhang des genannten 
Durchführungsbeschlusses sind in den Teilen I, II, III und IV bestimmte Gebiete dieser Mitgliedstaaten abgegrenzt 
und aufgeführt, die nach ihrem Risikoniveau in Bezug auf die Seuchenlage eingestuft wurden. Diese Liste umfasst 
bestimmte Gebiete in Estland, Lettland, Litauen und Polen. 

(2)  Im Juni und im Juli 2016 traten weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Wildschweinpopulationen im 
Gebiet der Städte Jekabpils und Riga sowie des Bezirks Baldones in Lettland und im Gebiet der Landkreise Pärnu, 
Harju und Rapla in Estland auf; außerdem wurde ein Fall in einer Wildschweinpopulation im Gebiet von Czyże in 
Polen gemeldet. Diese Gebiete sind in Teil I des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU aufgeführt; 
sie befinden sich in unmittelbarer Nähe der in Teil II des genannten Anhangs aufgeführten Gebiete. Bestimmte in 
Teil I des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU aufgeführte Gebiete Estlands, Lettlands und 
Polens sollten daher jetzt in Teil II aufgeführt und einige neue Gebiete Lettlands in Teil I aufgenommen werden. 

(3)  Im Juni und im Juli 2016 traten weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen in den 
Landkreisen Jõgeva und Lääne-Viru in Estland auf; bestimmte derzeit in Teil II des Anhangs des Durchführungsbe
schlusses 2014/709/EU aufgeführte Gebiete Estlands sollten jetzt in Teil III aufgeführt werden. 

(4)  Im Juni und im Juli 2016 traten weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen im Gebiet von 
Elektrėnai, Anykšciu und Kruonio in Litauen auf. Diese Gebiete sind derzeit in Teil II des Anhangs des Durchfüh
rungsbeschlusses 2014/709/EU aufgeführt. Entsprechend sollten für Litauen bestimmte in Teil II aufgeführte 
Gebiete in Teil III des genannten Anhangs aufgeführt werden. 

(5)  Im Juni und im Juli 2016 traten weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen im Gebiet von 
Hajnówka in Polen auf. Dieses Gebiet ist derzeit in Teil II des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 
2014/709/EU aufgeführt. Entsprechend sollte für Polen die derzeit geltende Liste in Teil I des Anhangs des 
Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU nach Süden ausgeweitet werden, und bestimmte in den Teilen I und II 
aufgeführte Gebiete sollten in Teil III des genannten Anhangs aufgeführt werden. 
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(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13. 
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2014/178/EU (ABl. L 295 vom 11.10.2014, S. 63). 



(6)  Bei der Bewertung des Risikos, das von der Tierseuchenlage in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest in 
Estland, Lettland, Litauen und Polen ausgeht, sollte die Entwicklung der aktuellen Lage hinsichtlich dieser Seuche 
in den Wildschweinpopulationen in der Union berücksichtigt werden. Um gezielte tierseuchenrechtliche 
Maßnahmen durchführen und die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern zu können 
sowie jede unnötige Störung des Handels innerhalb der Union und die Errichtung ungerechtfertigter 
Handelsschranken durch Drittländer zu vermeiden, sollte die Unionsliste der Gebiete, die tierseuchenrechtlichen 
Maßnahmen gemäß dem Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU unterliegen, unter 
Berücksichtigung der geänderten Lage in Bezug auf die genannte Seuche in Estland, Lettland, Litauen und Polen 
angepasst werden. 

(7)  Der Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 27. Juli 2016 

Für die Kommission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

„ANHANG 

TEIL I  

1. Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  im Bauskas novads die pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas und Ceraukstes, 

—  im Dobeles novads die pagasti Jaunbērzes, Dobeles und Bērzes, 

—  im Jelgavas novads die pagasti Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, 
Vilces, Lielplatones, Elejas und Sesavas, 

—  im Tukuma novads die pagasti Slampes und Džūkstes, 

—  Engures novads, 

—  Rundāles novads, 

—  Stopiņu novads, 

—  Jelgava republikas pilsēta, 

—  Jūrmala republikas pilsēta, 

—  Bauska pilsēta.  

2. Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  im Jurbarkas rajono savivaldybė die seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus und Juodaičių, 

—  im Pakruojis rajono savivaldybė die seniūnijos Klovainių, Rozalimo und Pakruojo, 

—  im Panevežys rajono savivaldybė der westlich des Flusses Nevėžis gelegene Teil der seniūnija Krekenavos, 

—  im Raseiniai rajono savivaldybė die seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų und Šiluvos, 

—  im Šakiai rajono savivaldybė die seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, 
Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų und Šakių, 

—  Pasvalys rajono savivaldybė, 

—  Vilkaviškis rajono savivaldybė, 

—  Radviliškis rajono savivaldybė, 

—  Kalvarija savivaldybė, 

—  Kazlų Rūda savivaldybė, 

—  Marijampolė savivaldybė. 
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3. Polen 

Die folgenden Gebiete in Polen: 

in der województwo podlaskie: 

—  im powiat augustowski die gminy Augustów mit der Stadt Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin und Bargłów 
Kościelny, 

—  im powiat białostocki die gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, 
Poświętne, Zawady und Dobrzyniewo Duże, 

—  im powiat hajnowski die Teile der gminy Kleszczele und Czeremcha, die westlich der Straße Nr. 66 gelegen sind, 

—  im powiat wysokomazowiecki die gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie mit 
der Stadt Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo und Ciechanowiec, 

—  powiat sejneński, 

—  im powiat suwalski die gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki und Raczki, 

—  im powiat zambrowski die gmina Rutki, 

—  im powiat sokólski die gminy Suchowola und Korycin, 

—  im powiat bielski die gminy Brańsk mit der Stadt Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, der Teil der gmina Bielsk 
Podlaski, der westlich der Linie gelegen ist, die durch die Straße Nr. 19 (verlässt die Stadt Bielsk Podlaski in 
nördlicher Richtung) gebildet und durch die östliche Grenze der Stadt Bielsk Podlaski und die Straße Nr. 66 
(verlässt die Stadt Bielsk Podlaski in südlicher Richtung) verlängert wird, die Stadt Bielsk Podlaski, im powiat 
bielski der Teil der gmina Orla, der westlich der Straße Nr. 66 gelegen ist, powiat M. Białystok, 

—  powiat M. Suwałki, 

—  powiat moniecki, 

—  powiat siemiatycki. 

TEIL II  

1. Estland 

Die folgenden Gebiete in Estland: 

—  Kallaste linn, 

—  Rakvere linn, 

—  Tartu linn, 

—  Viljandi linn, 

—  Harjumaa maakond (ohne den südlich der Straße Nr. 1 (E20) gelegenen Teil der Kuusalu vald, den Aegviidu vald 
und den Anija vald), 

—  IDA-Virumaa maakond, 

—  Läänemaa maakond, 

—  Pärnumaa maakond, 

—  Põlvamaa maakond, 

—  Raplamaa maakond, 

—  der nördlich der Straße Nr. 1 (E20) gelegene Teil der Kuusalu vald, 

—  der westlich der Straße Nr. 24126 gelegene Teil der Pärsti vald, 

—  der westlich der Straße Nr. 49 gelegene Teil der Suure-Jaani vald, 
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—  der nordöstlich der Bahnlinie Tallinn-Tartu gelegene Teil der Tamsalu vald, 

—  der östlich der Bahnlinie Tallinn-Tartu gelegene Teil der Tartu vald, 

—  der Teil der Viiratsi vald, der westlich der Linie gelegen ist, die gebildet wird durch den westlichen Teil der Straße 
Nr. 92 bis zur Kreuzung mit der Straße Nr. 155, dann die Straße Nr. 155 bis zur Kreuzung mit der Straße 
Nr. 24156, dann die Straße Nr. 24156 bis zur Querung des Flusses Verilaske, dann den Fluss Verilaske bis zur 
südlichen Grenze der vald, 

—  Abja vald, 

—  Alatskivi vald, 

—  Avanduse vald, 

—  Haaslava vald, 

—  Haljala vald, 

—  Halliste vald, 

—  Kambja vald, 

—  Karksi vald, 

—  Koonga vald, 

—  Kõpu vald, 

—  Laekvere vald, 

—  Luunja vald, 

—  Mäksa vald, 

—  Märjamaa vald, 

—  Meeksi vald, 

—  Peipsiääre vald, 

—  Piirissaare vald, 

—  Rägavere vald, 

—  Rakvere vald, 

—  Saksi vald, 

—  Sõmeru vald, 

—  Vara vald, 

—  Vihula vald, 

—  Võnnu vald.  

2. Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  im Bauskas novads die pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu und Vecsaules, 

—  im Jelgavas novads die pagasts Valgunde 

—  im Limbažu novads die pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu und Umurgas, 

—  im Salacgrīvas novads die pagasts Liepupes, 

—  Ādažu novads, 

—  Aizkraukles novads, Aknīstes novads 

—  Alūksnes novads, 

—  Amatas novads, 
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—  Apes novads, 

—  Babītes novads, 

—  Baldones novads, 

—  Baltinavas novads, 

—  Balvu novads, 

—  Carnikavas novads, 

—  Cēsu novads, 

—  Cesvaines novads, 

—  Ērgļu novads, 

—  Garkalnes novads, 

—  Gulbenes novads, 

—  Iecavas novads, 

—  Ikšķiles novads, 

—  Ilūkstes novads, 

—  Inčukalna novad, Jaunjelgavas novads, 

—  Jaunpiebalgas novads, 

—  Jēkabpils novads, 

—  Ķeguma novads, 

—  Ķekavas novads, 

—  Kocēnu novads, 

—  Kokneses novads, 

—  Krimuldas novads; 

—  Krustpils novads, 

—  Lielvārdes novads, 

—  Līgatnes novads, Līvānu novads, 

—  Lubānas novads, 

—  Madonas novads, 

—  Mālpils novads, 

—  Mārupes novads, 

—  Neretas novads, 

—  Ogres novads, 

—  Olaines novads, 

—  Ozolnieki novads, 

—  Pārgaujas novads, 

—  Pļaviņu novads, 

—  Priekuļu novads, 

—  Raunas novads, 

—  Ropažu novads, 
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—  Rugāju novads, 

—  Salas novads, 

—  Salaspils novads, 

—  Saulkrastu novads, 

—  Sējas novads, 

—  Siguldas novads, 

—  Skrīveru novads, 

—  Smiltenes novads, 

—  Varakļānu novads, 

—  Vecpiebalgas novads, 

—  Vecumnieku novads, 

—  Viesītes novads, 

—  Viļakas novads, 

—  Limbaži pilsēta, 

—  Jēkabpils republikas pilsēta, 

—  Valmiera republikas pilsēta.  

3. Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  im Anykščiai rajono savivaldybė die seniūnijos Kavarskas und Kurkliai sowie der südwestlich der Straßen Nr. 121 
und Nr. 119 gelegene Teil von Anykščiai, 

—  im Jonava rajono savivaldybė die seniūnijos Šilų und Bukonių, in der seniūnija Žeimių die kaimai Biliuškiai, 
Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka und Naujokai, 

—  im Kaunas rajono savivaldybė die seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, 
Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, 
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių und Zapyškio, 

—  im Kėdainiai rajono savivaldybė die seniūnijos Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, 
Vilainių, Truskavos, Šėtos und Kėdainių miesto, 

—  im Panevėžys rajono savivaldybė die seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, 
Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio und der östlich des Flusses Nevėžis gelegene Teil der seniūnija Krekenavos, 

—  im Prienai rajono savivaldybė die seniūnijos Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo 
und Pakuonių, 

—  im Šalčininkai rajono savivaldybė die seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, 
Eišiškių, Poškonių und Dieveniškių, 

—  im Varėna rajono savivaldybė die seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių und Merkinės, 

—  im Vilnius rajono savivaldybė die seniūnijos Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, 
Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, 
Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių und Kuodiškių, 

—  Alytus miesto savivaldybė, 

—  im Uteno rajono savivaldybė die seniūnijos Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų und 
Saldutiškio, 

—  im Alytus miesto savivaldybė die seniūnijos Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, 
Krokialaukio, Simno und Alytaus, 
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—  Kaunas miesto savivaldybė, 

—  Panevėžys miesto savivaldybė, 

—  Prienai miesto savivaldybė, 

—  Vilnius miesto savivaldybė, 

—  Biržai rajono savivaldybė, 

—  Druskininkai rajono savivaldybė, 

—  Ignalina rajono savivaldybė, 

—  Lazdijai rajono savivaldybė, 

—  Molėtai rajono savivaldybė, 

—  Rokiškis rajono savivaldybė, 

—  Širvintos rajono savivaldybė, 

—  Švenčionys rajono savivaldybė, 

—  Ukmergė rajono savivaldybė, 

—  Zarasai rajono savivaldybė, 

—  Birštonas savivaldybė, 

—  Visaginas savivaldybė.  

4. Polen 

Die folgenden Gebiete in Polen: 

in der województwo podlaskie: 

—  im powiat białostocki die gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków und Zabłudów, 

—  im powiat sokólski die gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka und 
Szudziałowo, 

—  im powiat augustowski die gmina Lipsk, 

—  die gmina Dubicze Cerkiewne, im powiat hajnowski die Teile der gminy Kleszczele und Czeremcha, die östlich 
der Straße Nr. 66 gelegen sind, 

—  der Teil der gmina Podlaski, der östlich der Linie gelegen ist, die durch die Straße Nr. 19 (verlässt die Stadt Bielsk 
Podlaski in nördlicher Richtung) gebildet und durch die östliche Grenze der Stadt Bielsk Podlaski und die Straße 
Nr. 66 (verlässt die Stadt Bielsk Podlaski in südlicher Richtung) verlängert wird, im powiat bielski der Teil der 
gmina Orla, der östlich der Straße Nr. 66 gelegen ist. 

TEIL III  

1. Estland 

Die folgenden Gebiete in Estland: 

—  Elva linn, 

—  Võhma linn, 

—  Jõgevamaa maakond, 

—  Järvamaa maakond, 

—  Valgamaa maakond, 

—  Võrumaa maakond, 

—  der südlich der Straße Nr. 1 (E20) gelegene Teil der Kuusalu vald, 

—  der östlich der Straße Nr. 24126 gelegene Teil der Pärsti vald, 

28.7.2016 L 202/52 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



—  der östlich der Straße Nr. 49 gelegene Teil der Suure-Jaani vald, 

—  der südwestlich der Bahnlinie Tallinn-Tartu gelegene Teil der Tamsalu vald, 

—  der westlich der Bahnlinie Tallinn-Tartu gelegene Teil der Tartu vald, 

—  der Teil der Viiratsi vald, der östlich der Linie gelegen ist, die gebildet wird durch den westlichen Teil der Straße 
Nr. 92 bis zur Kreuzung mit der Straße Nr. 155, dann die Straße Nr. 155 bis zur Kreuzung mit der Straße 
Nr. 24156, dann die Straße Nr. 24156 bis zur Querung des Flusses Verilaske, dann den Fluss Verilaske bis zur 
südlichen Grenze der vald, 

—  Aegviidu vald, 

—  Anija vald, 

—  Kadrina vald, 

—  Kolga-Jaani vald, 

—  Konguta vald, 

—  Kõo vald, 

—  Laeva vald, 

—  Nõo vald, 

—  Paistu vald, 

—  Puhja vald, 

—  Rakke vald, 

—  Rannu vald, 

—  Rõngu vald, 

—  Saarepeedi vald, 

—  Tapa vald, 

—  Tähtvere vald, 

—  Tarvastu vald, 

—  Ülenurme vald, 

—  Väike-Maarja vald.  

2. Lettland 

Die folgenden Gebiete in Lettland: 

—  im Limbažu novads die pagasti Viļķenes, Pāles und Katvaru, 

—  im Salacgrīvas novads die pagasti Ainažu und Salacgrīvas, 

—  Aglonas novads, 

—  Alojas novads, 

—  Beverīnas novads, 

—  Burtnieku novads, 

—  Ciblas novads, 

—  Dagdas novads, 

—  Daugavpils novads, 

—  Kārsavas novads, 

—  Krāslavas novads, 

—  Ludzas novads, 

—  Mazsalacas novads, 
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—  Naukšēnu novads, 

—  Preiļu novads, 

—  Rēzeknes novads, 

—  Riebiņu novads, 

—  Rūjienas novads, 

—  Strenču novads, 

—  Valkas novads, 

—  Vārkavas novads, 

—  Viļānu novads, 

—  Zilupes novads, 

—  Daugavpils republikas pilsēta, 

—  Rēzekne republikas pilsēta, 

—  Ainaži pilsēta, 

—  Salacgrīva pilsēta.  

3. Litauen 

Die folgenden Gebiete in Litauen: 

—  im Anykščiai rajono savivaldybė die seniūnijos Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų 
und Traupio sowie der nordöstlich der Straßen Nr. 121 und Nr. 119 gelegene Teil der seniūnija Anykščių, 

—  im Alytus rajono savivaldybė die seniūnija Butrimonių, 

—  im Jonava rajono savivaldybė die seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos und in der seniūnija 
Žeimiai die kaimai Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, 
Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, 
Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai und Žeimių miestelis, 

—  Kaišiadorys rajono savivaldybė, 

—  im Kaunas rajono savivaldybė die seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos und Neveronių, 

—  im Kėdainiai rajono savivaldybė die seniūnija Pelėdnagių, 

—  im Prienai rajono savivaldybė die seniūnijos Jiezno und Stakliškių, 

—  im Panevėžys rajono savivaldybė die seniūnijos Miežiškių und Raguvos, 

—  im Šalčininkai rajono savivaldybė die seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos und Kalesninkų, 

—  im Varėna rajono savivaldybė die seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos und Vydenių, 

—  im Vilnius rajono savivaldybė die südwestlich der Straße Nr. 171 gelegenen Teile der seniūnija Sudervė und 
Dūkštai, 

—  im Utena rajono savivaldybė die seniūnijos Užpalių, Vyžuonų und Leliūnų, 

—  Elektrėnai savivaldybė, 

—  Jonava miesto savivaldybė, 

—  Kaišiadorys miesto savivaldybė, 

—  Kupiškis rajono savivaldybė, 

—  Trakai rajono savivaldybė. 
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4. Polen 

Die folgenden Gebiete in Polen: 

—  im powiat hajnowski die gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka mit der Stadt Hajnówka, Narew und Narewka. 

TEIL IV 

Italien 

Die folgenden Gebiete in Italien: 

—  alle Gebiete Sardiniens.“  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/973 der Kommission vom 17. Juni 2016 
zur Zulassung von Zinkbislysinat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 161 vom 18. Juni 2016) 

Seite 23, im Anhang, vierte Spalte („Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, Beschreibung, Analysemethode“), vierte 
Zeile: 

Anstatt:  „… Lysin …“ 

muss es heißen:  „… Lysin-HCl …“.  
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